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§ 33 Stmk. EIWOG 2005 Einteilung
der Regelzonen, Aufgaben

Stmk. EIWOG 2005 - Steiermarkisches Elektrizitatswirtschafts- und -organisationsgesetz
2005

@ Beruicksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.09.2025

(1) Das Gebiet des Bundeslandes Steiermark ist dem von der Austrian Power Grid AG gebildeten Regelzonenbereich
(Regelzone Ost) zugeordnet.

(2) Fir den Bereich, der von den Ubertragungsnetzen abgedeckt wird, die von der Austrian Power Grid AG, der TIWAG-
Netz AG und der VKW-Ubertragungsnetz AG betrieben wird, ist jeweils eine Regelzone zu bilden. Die Austrian Power
Grid AG, die TIWAG-Netz AG und die VKW-Ubertragungsnetz AG oder deren Rechtsnachfolger werden als
Regelzonenflhrer benannt. Die Zusammenfassung von Regelzonen in Form eines gemeinsamen Betriebs durch einen
Regelzonenfuhrer ist zulassig.

(3) Dem Regelzonenflihrer obliegen folgende Aufgaben:

1. die Bereitstellung der Systemdienstleistung (Leistungs-Frequenz-Regelung) entsprechend den technischen

Regeln, wie etwa der ENTSO (Strom), wobei diese Systemdienstleistung von dritten Unternehmen erbracht
werden kann;

2. die Fahrplanabwicklung mit anderen Regelzonen;
3. die Organisation und den Einsatz der Regelenergie entsprechend der Bieterkurve;

4. Messungen von elektrischen GréRen an Schnittstellen seines Elektrizititsnetzes und Ubermittiung der Daten an
den Bilanzgruppenkoordinator und andere Netzbetreiberinnen/Netzbetreiber;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

die Ermittlung von Engpassen in Ubertragungsnetzen sowie die Durchfiihrung von MaRnahmen zur Vermeidung,
Beseitigung und Uberwindung von Engpassen in Ubertragungsnetzen, weiters die Aufrechterhaltung der
Versorgungssicherheit. Sofern fur die Vermeidung oder Beseitigung eines Netzengpasses erforderlich, schlieRen
die Regelzonenfihrer in Abstimmung mit den betroffenen Betreiberinnen/Betreibern von Verteilernetzen im
erforderlichen Ausmalf3 und fur den erforderlichen Zeitraum mit den Erzeugerinnen/Erzeugern Vertrage, wonach
diese zu gesicherten Leistungen (Erhdhung oder Einschrankung der Erzeugung, Veranderung der Verfligbarkeit
von Erzeugungsanlagen, Vorhaltung von Leistung mit geeigneter Vorlaufzeit) gegen Ersatz der wirtschaftlichen
Nachteile und Kosten, die durch diese Leistungen verursacht werden, verpflichtet sind; dabei ist
Erzeugungsanlagen, in denen erneuerbare Energiequellen eingesetzt werden, der Vorrang zu geben und
sicherzustellen, dass bei Anweisungen gegenlber Betreiberinnen/Betreibern von KWK-Anlagen die Sicherheit der
Fernwdarmeversorgung nicht gefdhrdet wird. In diesen Vertragen kdnnen Erzeuger auch zu gesicherten
Leistungen verpflichtet werden, um zur Vermeidung und Beseitigung von Netzengpassen in anderen
Ubertragungsnetzen beizutragen. Bei der Bestimmung der Systemnutzungsentgelte sind den Regelzonenfiihrern
die Aufwendungen, die ihnen aus der Erfiillung dieser Verpflichtungen entstehen, anzuerkennen;

den Abruf der Erzeugungsanlagen zur Aufbringung von Regelenergie;

die Durchfuhrung einer Abgrenzung von Regelenergie zu Ausgleichsenergie nach transparenten und objektiven
Kriterien;

den physikalischen Ausgleich zwischen Aufbringung und Bedarf in dem von ihnen abzudeckenden System

sicherzustellen;

die Verrechnung der Ausgleichsenergie Uber eine zur Austbung dieser Tatigkeit befugte Verrechnungsstelle
durchzufuhren und dieser sowie den Bilanzgruppenverantwortlichen die zur Durchfihrung der Verrechnung
erforderlichen Daten zur Verfligung zu stellen, wobei insbesondere die Kosten flir Regelenergie und -leistung
sowie jene Zahlwerte zu Ubermitteln sind, die fur die Berechnung der Fahrplanabweichungen und der
Abweichung vom Lastprofil jeder Bilanzgruppe bendtigt werden;

die Erstellung einer Lastprognose zur Erkennung von Engpassen;

Vertrage Uber den Datenaustausch mit anderen Netzbetreiberinnen/Netzbetreibern, den
Bilanzgruppenverantwortlichen sowie den Bilanzgruppenkoordinatoren und anderen

Marktteilnehmerinnen/Marktteilnehmern entsprechend den Marktregeln abzuschlieRen;
die Benennung des Bilanzgruppenkoordinators und deren Anzeige an die Behorde;

die Veroffentlichung der in Anspruch genommenen Primarregelleistung und Sekundarregelleistung hinsichtlich
Dauer und Hohe sowie der Ergebnisse des Ausschreibungsverfahrens gemal3 8 33b sowie gemaR 8 69 EIWOG;

die Systeme der Datentbermittlung und Auswertung fir zeitgleich Ubermittelte Daten von Erzeugungsanlagen
gemalR § 37 Abs. 3so zu gestalten und zu betreiben, dass eine Weitergabe dieser Informationen an Dritte
auszuschlieBen ist;

ein Gleichbehandlungsprogramm zu erstellen, durch das gewahrleistet wird, dass die Verpflichtungen gemafd
Z 14 eingehalten werden;

mit der Agentur sowie der Regulierungsbehdrde zusammenzuarbeiten, um die Kompatibilitat der regional
geltenden Regulierungsrahmen und damit die Schaffung eines Wettbewerbsbinnenmarkts fur Elektrizitat zu
gewahrleisten;

fir Zwecke der Kaparzitatsvergabe und der Uberprifung der Netzsicherheit auf regionaler Ebene Uber ein oder
mehrere integrierte Systeme zu verfiigen, die sich auf einen oder mehrere Mitgliedstaaten erstrecken;
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18. regional und Uberregional die Berechnungen von grenziberschreitenden Kapazitdten und deren Vergabe gemaf}
den Vorgaben der Verordnung 2009/714/EG zu koordinieren;

19. MaBnahmen, die der Markttransparenz dienen, grenztberschreitend abzustimmen;
20. die Vereinheitlichung zum Austausch von Regelenergieprodukten durchzufihren;

21. in Zusammenarbeit mit anderen Regelzonenfiihrern eine regionale Bewertung bzw. Prognose der
Versorgungssicherheit vorzunehmen;

22. in Zusammenarbeit mit anderen Regelzonenfiihrern unter Austausch der erforderlichen Daten eine regionale
Betriebsplanung durchzufiihren und koordinierte Netzbetriebssicherheitssysteme zu verwenden;

23. die Vorlage der Regeln fur das Engpassmanagement einschlieBlich der Kapazitdtszuweisung an den
grenzlberschreitenden Leitungen sowie jede Anderung dieser Regeln zur Genehmigung an die
Regulierungsbehdorde;

24. Angebote fur Regelenergie einzuholen, zu Ubernehmen und eine Abrufreihenfolge als Vorgabe flr
Regelzonenfiihrer zu erstellen;

25. besondere MalRnahmen zu ergreifen, wenn keine Angebote fir Regelenergie vorliegen.

(4) Die naheren Bestimmungen zu den im Abs. 3 Ubertragenen Aufgaben sind in den allgemeinen Bedingungen fur
Ubertragungsnetzbetreiberinnen/ Ubertragungsnetzbetreiber zu treffen.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 25/2007, LGBI. Nr. 89/2011, LGBI. Nr. 25/2018

In Kraft seit 21.03.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=25/2007&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=89/2011&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=25/2018&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 33 Stmk. ElWOG 2005 Einteilung der Regelzonen, Aufgaben
	Stmk. ElWOG 2005 - Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2005


